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DRINGLICHE ANFRAGE von Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich), Claudio Schmid (SVP, 

 Bülach) und Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach) 
 
betreffend  Staatliche Schutzpflichten gegenüber bedrohten Bevölkerungs-

 gruppen und ihrer Institutionen bei erhöhter Bedrohungslage 
____________________________________________________________________________ 
 
lm Lagebericht 2016 des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) betreffend die Sicherheit  
Schweiz wird festgestellt, dass die Schweiz Teil des europäischen Bedrohungsraumes für 
terroristische Anschläge ist. Daher sei die Bedrohung auch hierzulande erhöht. In der 
Schweiz seien eher Anschläge von Einzeltätern oder Kleingruppen zu erwarten. Bedroht 
seien nebst Botschaften der in der Koalition gegen den «Islamischen Staat» militärisch enga-
gierten Staaten auch «Schweizerinnen und Schweizer jüdischen Glaubens sowie jüdische 
und israelische Interessen in der Schweiz». 
 
Der Staat hat die Grundrechte des Einzelnen vor Angriffen Dritter zu schützen und muss 
seine staatlichen Schutzpflichten wahrnehmen. Die Schutzpflichten ergeben sich aus den 
kantonalen Polizeigesetzen. 
 
Gemäss Bericht des Eidgenössischen Departments des Innern (veröffentlicht am 17.11.2016) 
fehlen im Bund gesetzliche Grundlagen. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sei grundsätzlich Sache der Kantone. Gemäss Polizeigesetz § 3 Abs. 2 ist die Polizei 
verpflichtet, Massnahmen zur Verhinderung und Erkennung von Straftaten sowie zur Abwehr  
von unmittelbar drohenden Gefahren für Menschen, .... sowie zur Beseitigung entsprechender 
Störung zu treffen. 
 
Da gemäss Bericht insbesondere die jüdischen Religionsgemeinschaften bedroht sind,  
haben sie selbst viele (nicht der Polizei vorbehaltene) Massnahmen zu ihrem Schutz sowie 
zum Schutz ihrer Einrichtungen getroffen, die sie auch selbst finanzieren.  
 
Der Kanton ist in der Pflicht, Ressourcen und finanzielle Mittel breit zu stellen, damit die  
notwendigen Schutzerfordernisse erfüllt werden können. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Welche Bevölkerungsgruppen erachtet der Regierungsrat als gefährdet? 
 
2. Welche gesetzlichen Grundlagen sind anwendbar für die Sicherstellung des Schutzes 

von bedrohten Bevölkerungsgruppen sowie deren Einrichtungen und Institutionen? 
 
3. Wenn keine genügende gesetzliche Grundlage besteht, welche Bestrebungen werden 

unternommen, entsprechende Grundlagen zu schaffen? 
 

4. Durch welche zusätzlichen staatlichen Massnahmen kann der Schutz gefährdeter  
Bevölkerungsgruppen sowie deren Einrichtungen und Institutionen, insbesondere  
jüdischer Gemeinschaften, aufgrund der aktuellen Bedrohungslage gewährleistet  
werden? 

 
5. Wie ist die Abgrenzung in dieser Thematik zwischen Kantons- und Stadtpolizei (Zürich)? 
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6. Wie können diese Gruppen bei ihren eigenen Sicherheitsvorkehrungen finanziell, personell 
oder logistisch unterstützt werden? 
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